
Kreis Pinneberg – Fachdienst Straßenverkehr 
 

Antrag auf Ausstellung eines neuen Karten-Führerscheins 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name, Vorname 

 
 

ggf. Geburtsname oder/und 
ggfs. weitere Nachnamen 

 

 

Geburtstag und -ort 

 
 

Straße und Hausnummer 

 
 

Postleitzahl, Wohnort 

 
 

Telefon 
 

 

Emailadresse 
 

 

 

 Ich bin im Besitz eines ausländischen Führerscheins aus der EU (Europäische Union) oder dem 
EWR (Europäischer Wirtschaftsraum). 

 

 Ich beantrage zusätzlich die Klasse T, weil ich in Land- oder Forstwirtschaft oder in einem der im 
Kasten benannten Tätigkeitsfelder nachweislich tätig bin. 

 
Klasse T ist eine Erweiterung der bisherigen Klasse 5. Sie ermöglicht die Erhöhung der bisher vorgeschriebenen Ge-
schwindigkeit von 40 km/h auf 60 km/h.  
 
Für Klasse T werden folgende Tätigkeitsfelder anerkannt: 
 

u. a. Weinbau,Gartenbau, Obstbau, Gemüsebau, Baumschulen, Tierzucht, Tierhaltung, Fischzucht, Teichwirtschaft, Fischerei, Imkerei sowie 
den Zielen des Natur- und Umweltschutzes dienende Landschaftspflege, Park-, Garten-, Böschungs- und Friedhofspflege einschließlich des 
Winterdienstes, Land- und Forstwirtschaft (auch Nebenerwerb und Nachbarschaftshilfe in der Landwirtschaft) land- und forstwirtschaftliche 
Lohnunternehmen und andere überbetriebliche Maschinenverwendung, Betrieb von Unternehmen, die unmittelbar und überwiegend der Siche-
rung, Überwachung und Förderung der Landwirtschaft dienen, Betriebe von Werkstätten zur Reparatur, Wartung und Prüfung von Fahrzeugen, 

die für solche Betriebe tätig sind. 

  
Ich versichere, dass ich im Besitz eines Führerscheins bin und dieser nicht gestohlen wurde oder verloren gegan-
gen ist. Ich versichere ebenfalls, dass die o. g. Angaben korrekt sind. Bei fehlerhaften Angaben sind die Kosten 
von mir zu tragen.  
 
 
 
 
_________________________                          _____________ 
(Unterschrift)                                                       (Datum) 
 

Datenschutzbestimmungen: 

 

Personen- und Fahrerlaubnisdaten werden elektronisch und ggf. konventionell zum Zwecke des Nachweises einer erteilten Fahrerlaubnis bzw. der Ausfertigung eines 

Führerscheins gespeichert. Erforderliche Datenübermittlungen an andere Stellen (z.B. Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Gerichte und andere Führerscheinstellen) erfol-

gen nach den Vorschriften des StVG und der FeV.  

Gem. § 58 StVG steht Ihnen auf schriftlichen Antrag das Recht zur gebührenfreien Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie deren Herkunft zu. Ihre weiterge-

henden Rechte nach der DSGVO entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen auf der Webseite des Kreises Pinneberg unter Service  „Straßenverkehr“ > Team 

Fahrerlaubnisse. 


